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Rückschnitt von Bäumen, Hecken und Sträuchern entlang öffentlicher Strassen 

Bäume, Hecken und Sträucher entlang von Strassen und Trottoirs dürfen die Verkehrssicher-

heit nicht beeinträchtigen. Insbesondere dürfen Sichtverhältnisse nicht eingeschränkt und 

Verkehrsflächen nicht eingeengt werden. 

Lichtraumprofil 

Gemäss Strassengesetz und Strassenverordnung gelten folgende Mindestabstände: 

• Über Strassen: 4.50 m Höhe, über Trottoirs und Radwegen: 2.50 m Höhe. 

• Seitlich 50 cm Abstand. 

Praxis in Ostermundigen: Die Gemeinde duldet einen Rückschnitt mindestens bis 

auf die Grundstücksgrenze (March) auf Zusehen hin. Die Eigentümerschaft ist ver-

pflichtet sicherzustellen, dass die Hecke jederzeit mindestens bis auf die Grund-

stücksgrenze zurückgeschnitten ist. 

• Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 

• Bei Kurven, Kreuzungen und Einmündungen sind ausreichende Sichtbereiche freizu-

halten. In diesen Bereichen dürfen Anpflanzungen max. 60 cm hoch sein. 

Naturschutz 

• März – September ist Brutzeit der Vögel. Nester dürfen nicht beschädigt werden. 

• Starke Rückschnitte müssen November bis Februar durchgeführt werden. 

• Rückschnitt für die Verkehrssicherheit ist jederzeit erlaubt. 
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Der Rückschnitt muss bis zum 21. Juni erfolgt sein. 

Die Gemeinde Ostermundigen ruft alle Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer zur 

Überprüfung und zum Rückschnitt auf das vorgeschriebene Lichtraumprofil auf.  

Bei Missachtung 

• kann die Gemeinde den Rückschnitt auf Kosten der Pflichtigen ausführen lassen (Er-

satzvornahme); 

• können Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer haftbar gemacht werden. 

Haben Sie Fragen? Die Abteilung Tiefbau und Betriebe (Tel. 031 930 11 11) gibt gerne weitere 

Auskünfte. 

Besten Dank für Ihren Beitrag zur Verkehrssicherheit und zum Schutz der Natur. 

Gemeinde Ostermundigen, Abteilung Tiefbau und Betriebe 
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